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Das Grundrecht wird in diesem Fall per Gesetz eingeschränkt:

Art. 80
Schulgesundheit
1 Kinder haben im Jahr vor der Aufnahme in die Jahrgangsstufe 1 an einer
Schuleingangsuntersuchung teilzunehmen. 2 Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich
den Untersuchungen im Rahmen der Schulgesundheitspflege nach Art. 14 Abs. 5 Sätze 1 und 2
des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes und sonstigen Untersuchungen, die in
gesetzlichen Vorschriften vorgesehen sind, durch den öffentlichen Gesundheitsdienst zu
unterziehen. 3 Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ( Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.
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